
Aus der Dogmatischen Konstitution „Lumen gentium“ (II. Vatikanisches Konzil) 
 
Christus der Herr, als Hoherpriester aus den Menschen genommen (vgl. Hebr 5,1-5), hat das 
neue Volk "zum Königreich und zu Priestern für Gott und seinen Vater gemacht" (vgl. Offb 
1,6; 5,9-10). Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die 
Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen 
Werken eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten dessen 
verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat (vgl. 1 Petr 2,4-
10). So sollen alle Jünger Christi ausharren im Gebet und gemeinsam Gott loben (vgl. Apg 
2,42-47) und sich als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfergabe darbringen (vgl. Röm 
12,1); überall auf Erden sollen sie für Christus Zeugnis geben und allen, die es fordern, 
Rechenschaft ablegen von der Hoffnung auf das ewige Leben, die in ihnen ist (vgl. 1 Petr 
3,15). Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, 
das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß 
dem Grade nach. Dennoch sind sie einander zugeordnet: das eine wie das andere nämlich 
nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester nämlich bildet 
kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es; er 
vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen 
Volkes Gott dar; die Gläubigen hingegen wirken kraft ihres königlichen Priestertums an der 
eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, 
im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung 
und tätige Liebe. 
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